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Basiswissen Immobilienwirtschaft
1.564 Seiten geballtes Immobilienfachwissen.

Info- und 
Bestellservice

Mehr Informationen?
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Unser Bestseller „Basis-

wissen Immobilienwirt-

schaft“  geht in die dritte 

Runde. Vollständig ak-

tualisiert und nochmals 

erweitert.

In 13 Kapiteln werden alle 

wichtigen Grundlagen der 

Immobilienbranche ab-

gehandelt. Der Aufbau 

folgt dem Denken vom 

Markt und vom Kunden her, 

beginnend mit der Nach-

frageseite – Vermietung, 

Verwaltung, Marketing. 

Die Autoren haben beson-

deren Wert darauf gelegt, 

Zusammenhänge und 

Hintergründe deutlich zu 

machen – dies ist beson-

ders wichtig für eine Branche, die einem sehr schnellen Wandel 

unterliegt. Der Leser wird so in die Lage versetzt, die Konsequen-

zen künftiger Veränderungen der Rahmenbedingungen – man 

denke etwa an die permanente Weiterentwicklung im Steuer-, 

Miet- oder Wohnungseigentumsrecht – selber beurteilen und 

abschätzen zu können. So wird auch für eine schnellebige Branche 

ein dauerhaftes Basiswissen erschlossen.

Grundlagenwissen für Studium, Aus- und Weiterbildung

Ergänzungswissen für erfahrene Praktiker

Querschnittwissen auf hohem Niveau

Zahlreiche Tabellen, Dia-

gramme, Beispiele, Be-

rechnungen und Praxistips 

machen die Ausführun-

gen anschaulich und auch 

dort verständlich, wo die 

Materie kompliziert ist. 

Querverweise zwischen 

den Kapiteln schaffen Zu-

sammenhang. Erschlossen 

ist der Band durch ein 

ausführliches Sachregister. 

Schlagworte zum Text in 

der Randspalte erleichtern 

die Orientierung innerhalb 

der Kapitel.

Nicht zuletzt aufgrund der 

mehrfarbigen Gestaltung (mit roten Gliederungselementen und 

Hervorhebungen sowie zweifarbigen und zum Teil vierfarbigen 

Graphiken) ist das Werk angenehm in der Benutzung – ein 

Handbuch, das auch Freude macht.

Festeinband, Sonderformat 177 x 244 mm

ISBN 978-3-937919-45-4

. erweiterte

Aufl age 

N e u e r s c h e i n u n g Best-
seller evg

Grundeigentum-Verlag GmbH
in Zusammenarbeit mit
Verlag Franz Vahlen, München 

98 € 
zzgl. 5,90 € Porto,
inkl. MwSt.

Unser Bestseller „Basis-

wissen Immobilienwirt-

schaft“  geht in die dritte 

Runde. Vollständig ak-

tualisiert und nochmals 

erweitert.

In 13 Kapiteln werden alle 

wichtigen Grundlagen der 

Immobilienbranche ab-

gehandelt. Der Aufbau 

folgt dem Denken vom 

Markt und vom Kunden her, 

beginnend mit der Nach-

frageseite – Vermietung, 

Verwaltung, Marketing. 

Vahlen

BASISWISSEN
IMMOBILIEN-
WIRTSCHAFT

Fritz Schmoll
genannt Eisenwerth (Hrsg.)

3. Auflage

Vahlen

Die dritte Auflage dieses Lehr- und Handbuchs ist vollständig aktualisiert und
um ein zusätzliches Kapitel ergänzt. Die einzelnen Kapitel handeln alle 
wichtigen Grundlagen der Immobilienbranche ab und folgen im Aufbau dem
Denken vom Markt und vom Kunden her.

Das Buch vermittelt nicht nur Fakten, sondern macht in besonderer Weise 
Zusammenhänge und Hintergründe deutlich. Es wendet sich sowohl an Teilneh-
mer immobilienwirtschaftlicher Studienfächer und Lehrgänge im engeren 
Sinne, als auch an Personen, die sich, ausgehend von Nachbargebieten, so zum
Beispiel von wirtschaftswissenschaftlichen, juristischen oder bautechnischen
Disziplinen, in immobilienwirtschaftliche Fragen einarbeiten wollen. Darüber
hinaus wendet es sich an Praktiker der Immobilienwirtschaft und benachbarter
Branchen, die Informationen im Gesamtzusammenhang der Immobilienwirt-
schaft suchen.

Inhalt:
Vermietung und Verwaltung
Marketing und Maklerrecht
Grundstück und Grundstückskauf
Wertermittlung
Immobilieninvestition, Immobilienfinanzierung
Immobilienbesteuerung
Planungs- und Baurecht
Grundlagen der Bautechnik
Projektentwicklung
Unternehmensführung
Staat und Markt
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